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Social Media Policy

Warum Unternehmen eine Social Media Policy
benötigen und was sie dabei beachten sollten



Sabine Heukrodt-Bauer, LL.M.
Fachanwältin für Informationstechnologierecht

Früher:

Außendarstellung des Unternehmens Chefsache oder
Sache der PR-Abteilung

Vorherige Prüfung der Inhalte durch Rechtsabteilungen oder
externe Juristen

Heute:

Mitarbeiter veröffentlichen was sie wollen – in ECHTZEIT –
bei Twitter, Facebook, Flickr & Co.
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Was ist das Problem?
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Beispiel
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„Bin gerade auf dem Weg zu einem Pitch bei XY, die nerven
vielleicht! Die wollen bloß unsere Ideen abzocken…“
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„Was machst Du gerade?“
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Legen Sie fest, was NICHT (auch nicht im privaten
Account) veröffentlicht werden darf:

Keine betriebsinternen Informationen

Keine geschäftsschädigenden Inhalte

Keine Schmähkritik, Beleidigungen
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Tipp für die Social Media Policy
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Beispiel
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Beispiel
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„Bilder ohne Copyright darf ich nehmen!“

Frage: Richtig oder falsch?

©
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Urheberrecht

Antwort: Falsch!

Das Copyright ist keine Voraussetzung für das
Urheberrecht!
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Legen Sie fest, aus welchem Pool Fotos für die
Unternehmensaccounts genommen werden dürfen.

Stellen Sie ggf. eine interne Medien-Datenbank für Social
Media-Zwecke des Unternehmens zur Verfügung
und verbieten die Nutzung alles anderen Fotos, Videos
und Materialien
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Tipp für die Social Media Policy
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Beispiel
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„„Bildnisse dBildnisse düürfen nur mit Einwilligung des Abgebildetenrfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten
verbreitet oderverbreitet oder ööffentlich zur Schau gestellt werden. Dieffentlich zur Schau gestellt werden. Die
Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der AbgebildeteEinwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete
dafdafüür, dass er sich abbilden lier, dass er sich abbilden ließß, eine Entlohnung erhielt [, eine Entlohnung erhielt [……]]““,,
§§ 22 Kunsturhebergesetz (KUG).22 Kunsturhebergesetz (KUG).
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Recht am eigenen Bild
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Bei Erkennbarkeit: Vorherige Zustimmung erforderlich für Veröffentlichung
im Internet

Einschränkungen bei Personen der Zeitgeschichte
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§ 22 KUG
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Legen Sie fest, ob und wie das Einverständnis bei allen Personen
auf Fotos eingeholt werden muss, wenn Fotos von
Messen, Firmenfeiern, Mitarbeitern usw. ins Internet gestellt werden
sollen.
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Tipp für die Social Media Policy
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Umfang des „Netzwerkelns“ während der Arbeitszeit

Wer darf überhaupt für das Unternehmen twittern,
bloggen…

Welche Themen und Inhalte sollen überhaupt veröffentlicht werden
und passt zur Unternehmenskultur und -strategie?

Verhalten bei kritischen Kommentaren und negativen
Kommentaren Dritter: Wer soll ggf. wie reagieren?
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Social Media Policy – Was gehört sonst rein?
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Schriftliche Arbeitsanweisung

Arbeitsvertrag

Betriebsrat?

16

Social Media Policy – Wie vereinbaren?



Sabine Heukrodt-Bauer, LL.M.
Fachanwältin für Informationstechnologierecht

17

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Sabine Heukrodt-Bauer

Res Media | Kanzlei für IT- und Medienrecht

Fon 06131.144 560
E-Mail: shb@res-media.net
Internet: www.res-media.net
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